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Medlinger Gemeindeausflug für die „ältere Generation" 

Ammersee mit „Heiligem Berg" 

Für unseren diesjährigen Gemeindeausflug 
haben wir ein ganz besonderes bayerisches 
Ziel ausgewählt: „Das Kloster Andechs". 
Diese wunderbare Klosteranlage ist von 
weither sichtbar und auf dem „Heiligen 
Berg" über dem Ostufer des Ammersees 
gelegen. Zudem ist es der älteste 
Wallfahrtsort Bayerns und seit 1850 
Wirtschaftsgut der Benediktinerabtei Sankt 
Bonifaz in München. Nach einem geführten 
historischen Rundgang, einem leckeren 
original bayerischen Mittagessen mit 
leckerem Andechser Bier geht' s zum 
nahegelegenen Ammersee und dann mit 
dem Schiff von Herrsching ans nördliche 
Ufer, nach Stegen. Dort können wir uns 
abschließend für die Heimfahrt „stärken". 

Das Programm im Detail: 

• Abfahrt: 7:30 Uhr (Rathaus); 7:35 Uhr 
(Bushaltestelle in UM) 

• Kloster Andechs: ca. 10:00 Uhr Ankunft; 
10: 15 - 11: 15 Uhr geführter historischer 
Rundgang; 11 :30 - ca. 13:00 Uhr 
Mittagessen auf dem „Heiligen Berg"; 

• Anschließend gibt es verschiedene 
Möglichkeiten: Wer will kann zu Fuß 
nach Herrsching gehen (leichter 
Fußmarsch, breiter Waldweg, leicht 
bergab, ca. 80min) oder mit dem Bus 
nach Herrsching an die Anlegestelle 
fahren 

• Herrsching: Abfahrt Schiff um 14:35 Uhr (Dauer ca. 1 h); wer nicht mit dem Schiff fahren will, kann 
auch mit dem Bus nach Stegen fahren; 

• Stegen: Zur freien Verfügung -7 z. B. kleiner Imbiss im Biergarten, Cafe und Kuchen in Cafeteria oder 
ein überragendes Eis vom „Eismacher" ... 

• Abfahrt in Stegen Ue nach Stimmungslage): 16:30 bis 17:00 Uhr -7 Rückkehr in Medlingen ca. 18:30 
bis 19:00 Uhr · 
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Reisedatum: Samstag, 30.09.2017 

Kosten: Die Gemeinde Medlingen übernimmt die Kosten für die Busfahrt, die Führung rund um das 
Kloster Andechs und 50 % der Kosten für die Schifffahrt. Das heißt jeder Teilnehmer muss 5 Euro 
Unkostenbeitrag bezahlen (wird im Bus eingesammelt). 

Anmeldung möglich bis spätestens: 22.09.17 

Also: „Auf geht's!", so einfach und so günstig kommen Sie nie mehr auf einen „Heiligen" Berg". 
Interessenten können sich ab sofort während der üblichen Amtsstunden im Medlinger Rathaus oder per 
email (gemeinde.medlingen@t-online.de) anmelden. Die Anmeldung sollte verbindlich sein. 
Wir - das heißt der gesamte Gemeinderat - freuen uns auf einen schönen Tag mit Ihnen und auf 
tolle und interessante Reiseeindrücke rund um den Ammersee und auf einem „Heiligen" Berg. 

Ihr 
Stefan Taglang 
(Bürgermeister) 

Nachrichten aus dem Rathaus 

Amtsstunde 
Die Amtsstunde am Freitag, 15.09.2017, entfällt. 

Verbandsversammlung des Zweckverbandes der 

„ Wasserversorgung Brenzg ru p pe" 

Am Mittwoch, den 20. September 2017 findet um 18.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in 
Sontheim an der Brenz eine öffentliche Sitzung des Zweckverbandes der „Wasserversorgung 

Brenzgruppe" 
mit folgender Tagesordnung statt: 

1. Jahresabschluss und Lagebericht 2016 (Beratung und Feststellungsbeschluss) 
2. Wirtschaftsplan 2017 (Beratung und Feststellungsbeschluss) 
3. Änderung der Verbandssatzung 
4. Verschiedenes 

Zum öffentlichen Teil sind Zuhörer herzlich eingeladen. 

Kraut, Verbandsvorsitzender 

Verbandsversammlung des Abwasserverbandes „Untere Brenz" 

Am Mittwoch, den 20. September 2017 findet um 18.45 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in 
Sontheim an der Brenz eine öffentliche Sitzung des Abwasserverbandes „Untere Brenz" 
mit folgender Tagesordnung statt: 

1. Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht 2016 
(Beratung und Beschluss) 

2. Haushaltsplan 201 7 (Beratung und Beschluss) 
3. Aktualisierung der Verbandssatzung 
4. Verschiedenes 

Zum öffentlichen Teil sind Zuhörer herzlich eingeladen. 

Kraut, Verbandsvorsitzender 
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Katholische Gottesdienste 

In jener Zeit rat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, 
wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm: Nicht siebenmal, sondern 

siebenundsiebzigmal. Mt.18,21 

14.09.17; Donnerstag: 09:00 Uhr Andacht in der Sakristei OM 
09:00 Uhr Medlinger Zwergentreff 

15.09.17; Freitag: 

17.09.17; Sonntag: 

19:00 Uhr Rosenkranz in Untermedlingen 

10:15 Uhr hl. Messe in Obermedlingen 

H WIE OFT SOLL ICH ME 1 NE/Vt 

~~Ul>ER VERGEBEN? ,, 

MT.18,2:1 j~,,_-----

___,,.· ,-~\· ~ "'" 
. Ct:\( ~~ 

~ - ' · ! • : LHl .d•• P.· .f* 

Gesangverein Medlingen 1933 e.V. 

Termine der Stiftskantorei: 
Donnerstag, 14.09.2017, 20.00 Uhr: 
Mittwoch, 20.09.2017, 20.00 Uhr: 
Donnerstag, 21.09.2017,20.00 Uhr: 

Herzliche Einladung! 

Die Vorstandschaft 

gemeinsame Chorprobe im Pfarrheim Gundelfingen 
Chorprobe für die Männer im Pfarrheim Gundelfingen 
Chorprobe für die Frauen im Pfarrheim Gundelfingen 

Freiwillige Feuerwehr Untermedlingen 

Am kommenden Freitag 15.September findet eine Übung statt. Treffpunkt 19:30 Uhr Gerätehaus. 

Die diesjährige Feuerwehr Aktionswoche findet heuer von 16.-24. September 2017 statt mit dem Motto" 
Begegnen-Bewegen-Bewirken". Wir, die Medlinger Feuerwehr, wird an dieser Aktion natürlich auch 
teilnehmen und wird eine gemeinsame Einsatzübung abhalten. Um die Übung der Realität nahe zu 
gestalten, werden die Sirenen in diesem Zeitraum ablaufen! 

Schmid Wilfried 
Kommandant 
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KLJB Medlingen 

Ausflug 2017: 

Die KLJB Medlingen fährt vom 15.09. - 17.09.2017 
wieder nach Zwischenwasser auf eine Selbstversorgerhütte. 
Treffpunkt am Freitag für die Abreise ist 15:30 Uhr. 
Wir freuen uns auf ein schönes Wochenende. 

Die Vorstandschaft der KLJB Medlingen 

FC MEDLINGEN 1970 e.V. 

Aktuelle Vereinsnachrichten 

Abteilung Fußball 

Erste und zweie Mannschaft 
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Nach einem 2:0-Rückstand gelang der ersten Mannschaft am vergangenen Sonntag noch ein 2:2-
Unentschieden bei der SG Röfingen/Konzenberg. Torschützen waren Alexander Nusser und Markus 
Heisele. 

Nicht ganz so gut lief es hingegen für die 2. Mannschaft. Sie musste ihre erste Saisonniederlage 
hinnehmen und verlor das Spiel bei der SG Röfingen/Konzenberg 2 mit 1 :0. 

Am kommenden Sonntag steht ein Heimspiel auf dem Medlinger Sportplatz auf dem Programm. Gegner 
für beide Mannschaften ist der SV Ziertheim/Dattenhausen. Spielbeginn für die zweite Mannschaft ist um 
13: 15Uhr. Die erste Mannschaft spielt um 15Uhr. 

weitere Spiele: 
Di. 19.09.17 19:00Uhr 
Mi. 20.09.17 19:00Uhr 
So. 01 .10.17 13:1 SUhr 

15:00Uhr 

Abteilung Gymnastik 

Gesundheitsgymnastik 
Nordic Walking 
Body Styling 
Step Aerobic 

TSV Wasserburg 2 - SG BM 2 
TSV Wasserburg 1 - SG BM 1 
SG BM 2 - SSV Neumünster 2 
SG BM 1 - SSV Neumünster 1 

Spielort: Wasserburg 
Spielort: Wasserburg 
Spielort: Bächingen 
Spielort: Bächingen 

Mo.18.09.17 
Mo.18.09.17 
Di. 19.09.17 
Mi.20.09.17 

17:00 Uhr- 18:00 Uhr 
19:00 Uhr - 20:00 Uhr 
19:30 Uhr - 20:30 Uhr 
19:30 Uhr - 20:30 Uhr 

Gemeindehalle 
Gemeindehalle 
Gemeindehalle 
Gemeindehalle 



I 
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Damals ..... Wie die Gundelfinger Luftsportler 

sich um „Akzeptanz" bemühten ....... . 

In diesen Tagen ist es 30 Jahre her, dass der Luftsportverein Gundelfingen e.V. Vertreter und Träger 
öffentlicher Belange zu einer Gesprächsrunde in das Gundelfinger Rathaus einlud. Zwei Gründe waren 
es wohl, die dazu führten: Die Außenstart- und Landeerlaubnis für das Fluggelände „Am Vorderen 
Berg" aus dem Jahr 1965 war nur befristet bis zur Aufnahme als Sonderlandeplatz gestattet und musste, 
um eine endgültige Betriebserlaubnis zu erhalten, nach Aufforderung des Luftamtes Südbayern vom 
Verein zum Jahresende 1987 neu beantragt werden. Zum anderen war es wohl auch das immer mehr 
aufkommende „Grummeln" in sich durch den Flugbetrieb gestört füh lenden Bevölkerungskreisen, dem 
man mit dieser Informationsoffensive begegnen wollte. 

Der Vorsitzende, Otto Wagner, formulierte damals die Absichten und Ziele, die der Luftsportverein 
verfolge so: Mitglieder als Segelflugzeug- und Motorseglerführer ausbilden, zum größten Teil mit der 
Winde und auch mit dem Schleppflugzeug starten, den Flugbetrieb mit Motorseglern und Ultraleicht
Flugzeugen durchführen und die seitherige Möglichkeit, dass Motorflugzeuge bis 2000 kg landen und 
starten dürfen, auch weiterhin haben. Die Luftsportler seien bestrebt, Beeinträchtigungen der 
Öffentlichkeit so gering wie möglich zu halten, Piloten würden angewiesen, dass ein überfliegen von 
Ortschaften nur mit einer vorgeschriebenen Mindesthöhe von 300 m zulässig und ein „Kreisen" darüber 
mit hoher Motordrehzahl zu unterlassen sei. Jedem konkreten Hinweis auf Übertretungen wolle man 
ernsthaft und Konsequenzen ziehend nachgehen. 

n der Aussprache betonte der damalige Medlinger Bürgermeister, dessen Gemeindeteile in der An
bzw. Abflugschneise liegen, dass es weitgehend an den Flugbetreibern selbst läge, ob sie bei ihrem 
Sport auf Widerstand in der Bevölkerung stoßen. Er sagte, dass der Flugbetrieb so wie er sich z.Zt. 
(1987) darstelle gerade noch so hingenommen werde, eine Ausweitung, insbesondere verstärkte 
Lärmbelästigung, dürfte aber zu Protesten führen. Der Gemeinderat nahm in der daraufhin folgenden 
Sitzung den Statusbericht des Bgm. zur Kenntnis, betonte in der Beratung dazu aber, dass der 
Flugbetrieb so wie in den vergangenen Jahren ertragbar sei, viel störender empfinde man dagegen die 
Aktivitäten von Modellfliegern im „Medlinger Luftraum". 

Sonntag 
(14. S. n. 
Trinitatis) 
Montag 
Dienstag 
Mittwoch 

Donnerstag 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Bächingen 

17.09. 09:00 Uhr Gottesdienst 

18.09. 09:30 Uhr Strickkreis 
19.09. 14:00 Uhr Seniorenkreis 

Pfarramt: Schulweg 2, 89431 Bächingen 
Tel. 07325 / 91 92 77, Fax 07325 / 91 92 78 

Pfarramt. Baechingen@ELKB.de 
Bürozeiten: Dienstag B;l!l..1 QQQ Uhr 

Donnerstag und Freitag, 8;iQ..11QQ Uhr 

Pfr. Schmidt 

Gemeinderaum 
Gemeinderaum 

20.09. 09:30 Uhr Krabbelgruppe „Kleine Strolche" Gemeinderaum 
19:30 Uhr Gospelchorprobe Gundelfingen 
20:00 Uhr Efa-Treff Gemeinderaum 

21.09. 09:00 Uhr Morgengymnastik Gemeinderaum 
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16. Großer Bauernmarkt am 07. Oktober 2017 von 08:00 bis 15:00 Uhr 

auf dem Gelände des Maschinenrings in Dillingen a.d. Donau 

Die Agenda21 im Landkreis Dillingen veranstaltet heuer bereits zum 16. Mal am Samstag, 
07.10.2017, einen Bauernmarkt mit über 40 Fieranten aus der Region, die heimische Lebensmittel 
aus eigenem Anbau bzw. eigener Produktion anbieten. Kartoffeln und Gemüse aus ökologischem 
und konventionellem Anbau zählen dabei zum Warensortiment, ebenso Rauchfleisch, Wurst und 
Fisch, Geflügel, Produkte vom Strauß, Lamm und Wild, Ziegenkäse, Freilandeier, versch. 
Brotsorten, Hutzelbrot, hausgemachte Eierteigwaren, Schafwurst und vieles mehr. Der 
Bauernmarkt zählt alljährlich mehrere tausend Besucher. Ein extra eingerichteter Shuttlebus, der 
die Besucher von zentralen Parkmöglichkeiten zum Bauernmarkt transportiert, bietet dabei einen 
besonderen Service. Weitere Informationen sind im Internet unter www.landkreis-dillingen.de 
unter dem Menüpunkt „Wirtschaft & Energie" unter Agenda21 abrufbar. 

Musikverein „Eintracht" Bächingen e.V . 

Einladung 
zum Vorspielnachmittag 

Am Sonntag, den 17. September 2017 um 15.30 Uhr findet 

in der Gemeindehalle Bächingen der 26. Vorspielnachmittag statt. 

Alle unsere Musikschüler, von den Blockföten, über die ·Neuanfänger bis hin zu 
unseren Fortgeschrittenen, haben für Sie wieder ein abwechslungsreiches 

Programm zusammengestellt. Das Jugendvororchester als auch unsere Jugendkapelle 
· haben uns wieder bei den Vorbereitungen unterstützt und werden Sie an 

diesem Nachmittag durch das Programm führen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Die Jugendleitung 
Corina Hartmann & Martina Becher 

Es gibt wieder Kaffee und Kuchen! 

-Eintritt frei-

G?J Gründliche Entfernung von Insektenresten und Vogelkot 

G?J Lackversiegelung für den perfekten Lackschutz 

0 Je sauberer Ihr Auto, desto sicherer! 
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Mittagstisch Dienstag 19.09. -Freitag 22.09.2017 

Dienstag 
Pizza oder Flammkuchen aus dem 
Steinbackofen dazu Salat vom Buffet 7,80 € 

Mittwoch 
Schwäbische Saure Kutteln 
mit Bratkartoffeln 6,80 € 
Donnerstag 
Marktessen 
Freitag 
Tagliatelle aufHummerschaum, 
mit Gamelenspieß und Salat vom Buffet 9,50 € 
Gerne können ~le •uch t.igllch •us mserer 5pekekarte wählen. 

Traditionelles Sontileimer Marktessen 
Donnerstag, 21.09.2017 

Brotwtlrs te. Kutte/11. 8mte11 vom Lamm. Hammel oder Kalb 

Unsere Öffnurfg5Zeftel m fl~111t 
Mo Ruhetag DI Sa 9.00 l.lv; - 22.00 Uir 
SOnn-„ Feiertag 9.00 Uhr - 2..IUKJ Uhr Ulfjl RI~ VtrelnblNlg 
FrohSladt 9.GO'*"-HßOUhr • 
W~ kCldM U-30 lh'-24.00 Uhr ond17!00lh-13.00 Uhf 

14.09.17 

Wochenangebot 

Gulasch gemischt 
vom Rind und Schwein 

frischer Schweinebauch 

Schwarzwurst 
mlld und würzig 

Fleischwurst im Ring 

Schinken-Eiersalat 

Butterkäserolle 
50% F.i.Tr. 

Montags ab 11 Uhr In Brenz: 

frisches 
Kesselfleisch 
Bauch - Hals - Backen 

V. 14.09. - 20.09.2017 

100 g 0,99 

100 g 0,65 

100 g 0,85 

100 g 0,89 

100 g 1,29 

100 g 0,95 

/-

::.----..,...... __ ...,.. ..... 
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. Lagerverkauf am Märkttag · . 
·. yon ~-18 Übr .9~9ffn~~r .. · · · .. „ 

. . , . • .t•, " . , . •' 

Mo 

Di 

MI 

Do 

Fr 

. : . · 1 , .• • . . ' 
, „ . . 

• ' 

·wir kochen für Sie! 
V. 18.09. - 22.09.2017 

· · Kartoffeis,tippe •• • 1 
.. 

mit Würstle 

Sehweinsteak 
mit Nudeln & Salat 

saure Kutteln 
mit Semmel 

Hammelbraten 
mit Röstkartoffeln & Sauerkraut 

Käsespätzle 
mit Röstzwiebeln & Salat 

zum Matthäusmarkt 
empfehlen wir: 

• junges Hammetnelsch 

• frische Bratwurst 

~ ;. ' 

. ~;.-r.o € 

5,70 € 

4,70 € 

7,90 € 

5,70 € 

aus eigener Schlachtung 
~ ,.· ' ·qv ! 1 ,f' & f •.• 1 • hausgemachte Kutteln 
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Krabbelgruppe Med 1 i nger 2\tltr9lf\J 1rt\\ 
I<~ 

Treffpunkt für Kinder und Eltern 

Hallo liebe Kinder und Eltern, 

wir sind die Medlinger Zwerge zwischen 1 und 3 Jahren. 

Im 14-tägigen Rhythmus (außer in den Ferien) treffen wir uns am Donnerstag von 09:00 Uhr - ca. 
11:00 Uhr mit Mama, Papa, Oma oder Opa im Sitzungszimmer des Kloster Medlingen zum 
gemeinsamen spielen, singen, tanzen, malen und basteln. 

Übrigens spielt eure Konfession keine Rolle - Jeder ist herzlich willkommen. 

Die nächsten Termine sind am: 

14.09.2017 
28.09.2017 
12.10.2017 
26.10.2017 
09.11.2017 
23.11.2017 
07.12.2017 
14.12.2017 

Der Ablauf unserer Treffen sieht in etwa wie folgt aus: 

Begrüßungslied 
Programm (zu Sachthemen im Jahreskreis, Geburtstag, Faschingsfeier, Ostern, 
Weihnachten„.) 
freies Spielen 
Abschlusslied 

Mitbringen solltet ihr gute Laune, Neugier und Interesse. 

Bei Fragen könnt ihr euch gerne an Michaela Gerold (Tel. 09073/5103773) 
oder Christine Gerstmaier (Tel. 09073/997340) wenden. 

Wir freuen uns auf Euch! 
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SOZIAL VERBAND 

lldK 
BAYERN ••• 

Zukun~ braucht Menschlichkeit. 
Ortsverband Gunde/fingen-Medlingen 

Liebe Mitglieder und Freunde, 
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wir möchten Sie ganz herzlich zu unserem traditionellen 

Kaffeenachmittag 

am 28.09.2017 um 14.00 Uhr im Trachtenheim in 
Gundelfingen einladen. 

Ein kleines Programm sorgt wie immer für vergnügliche Stunden. 

Im Rahmen unserer Seniorenbetreuung sind Kaffee und Kuchen frei. 

Anschließend besteht die Möglichkeit zur Brotzeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

die Vorstandschaft des 
VdK-OV Gundelfingen-Medlingen 

„ 
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Gemeinde 
Medlingen 

Verwaltungsgemeinschaft 

Gundelfingen a.d.Donau 

WAHLBEKANNTMACHUNG 
zur Bundestagswahl 

1. Am 24. September 2017 findet die Bundestagswahl statt. 
Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 

2. Die Gemeinde Medlingen ist in folgende zwei Wahlbezirke eingeteilt. 

Wahlbezirk/ Sonderwahlbezirk Wahlraum 

Nr. Abgrenzung Bezeichnung und genaue Anschrift 

001 Obermedlingen 
Rathaus, Bergstraße 1, 
89441 Medlingen 

002 Untermedlingen 
Bürgerhaus, Dorfstraße 18, 
89441 Medlingen 

barrierefrei 
ia I nein 

ja 

nein 

3. Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16:00 Uhr im Rathaus Gundelfingen a.d.Donau, Prof.
Bamann-Straße 22, 89423 Gundelfingen .a.d.Donau zusammen. 

4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie 
eingetragen ist. 

Die Wähler und Wählerinnen haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis oder Reisepass 
zur Wahl mitzubringen. 

Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler und jede Wählerin erhält bei Betreten des Wahlraums einen 
Stimmzettel ausgehändigt. 

Jeder Wähler und jede Wählerin hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und Bewerberinnen der zugelassenen 
Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen 
Kreis_wahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers und jeder Bewerberin 
einen Kreis für die Kennzeichnung, 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber oder Bewerberinnen der zugelassenen 
Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

Die wählende Person gibt 

ihre Erststimme in der Weise ab, 

dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten soll, 

und ihre Zweitstimme in der Weise ab, 

dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

„ 
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5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

6. Wähler und Wählerinnen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 

oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl w!!hlen will, muss sich von der Gemeinde (Ver.valtungsgemeinschafl) einen amtlichen Stimmzettel, einen 

amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im 

verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 

Stelle zuleiten, dass er dort splitestens nm Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 

werden. 

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des 
Bundeswahlgesetzes). 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 
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